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mittelalterliche Geschichte von Interesse,- dafür sei namentlich aus 
das Capitel über die Stellung der kölner Universität im grohen 
Schisma und zu der konziliaren Bewegung verwiesen. T. S.

Aus h. 125 (1934) der Ann. d. hist. ver. s. d. Niederrh. verzeichnen 
wir: Adolf Hofmeister, Anekdoten von Rudolf von Habsburg und 
Zriedrich III. (IV.) (S. 12—22), der nach einer kölner Handschrift 
acht solcher Erzählungen veröffentlicht.

ver Aussatz von Ernst Müller, ver Kampf des paderborner Dom­
kapitels gegen die päpstlichen Provisionen, AUF. 14 (ISZ6), 307 
bis 314 behandelt einige Zölle des 13. und 14. Jh.s, in denen das 
paderborner Kapitel von den Päpsten providierte nicht als Kano­
niker aufnahm, und druckt S. 312 die Urkunde vom 27. Mai 1331, 
in der sich der Bischof und das Domkapitel von paderborn zum ge­
meinsamen Widerstand gegen rechtswidrige päpstliche Provisionen 
verbünden. Sie war bisher schlecht und ganz unvollständig bei 
Schalen gedruckt. I. R.

Alfred Schultze, Zur Rechtsgeschichte der germanischen Bruder­
gemeinschaft. Ein Beitrag aus dem altnorwegischen und dem alt­
isländischen Recht, Zs. d. Sav.-Stiftg.f. RG. Germ. Abt. 56 (19Z6), 
264—348. verf. untersucht das für die gemeingermanische Rechts­
geschichte wichtige Problem des rechtlichen Verhältnisses zwischen 
den Brüdern einer Hausgemeinschaft mit Einschränkung auf das 
westnordische Gebiet. Er wendet sich polemisch gegen die Thesen 
Ernst Masers von der Existenz einer gesetzlich geregelten Einzel­
erbfolge auf unteilbarem Gdel nach der primogeniturordnung und 
einer Entstehung der Grundherrschaft und des Uradels aus der Linie 
des Stammhoferben durch Absinken der Linien der jüngeren Erb­
berechtigten zu Grundholden des Geschlechtsältesten. An Hand des 
Tuellenmaterials (Gulathingslog, Zrostathingslog, Landrecht Königs 
Nagnus Lagabotir) weist er nach, dah Mayers Darstellung reine 
Hypothese ist und jeder quellenmäßigen Stütze entbehrt. Die Quellen 
zeigen vielmehr klar: l. das Gdel war teilbar und veräutzerlich, wenn 
auch zahlreiche Rechtsbestimmungen die Erhaltung desselben im 
Geschlechtsbesitz zu erleichtern suchten,- 2. die Brüder waren im 
Erbgang völlig gleichberechtigt. Oie bezeugten Vorrechte des Ältesten 
(Vertretungsrecht gegenüber unmündigen Brüdern und unverhei­
rateten 5chwestern) sind als „Grganschaftsrechte“ im Interesse der 
Brüdergemeinschaft zu erklären. - Die geschilderte nordgermanische 
Einstellung zu dem fraglichen Rechtsproblem zeigt nach Sch. eine 
enge Verwandtschaft mit der altgriechischen und römischen und einen 
scharfen Gegensatz zur altorientalischen mit ihrer Ausbildung eines 
förmlichen Zratriarchats. Z. w.


